
INFORMATION ZUR BRIEFWAHL
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SCHRITT 1 SCHRITT 2

Stimmzettel 
falten.

Stimmzettel 
ausfüllen.

SCHRITT 3

Stimmzettel in das  
farbige Wahlkuvert  

geben und verschließen.

SCHRITT 6SCHRITT 5SCHRITT 4

Am Wahltag selbst 
(Samstag, 19. März 2022) 
ist die Briefwahl nur durch 
persönliche Übergabe des 
geschlossenen, den Stimm
zettel enthaltenden Wahlku
verts oder durch die Über
gabe des geschlossenen, 
den Stimmzettel enthal
tenden Wahlkuverts durch 
einen Boten im zuständigen 
Wahllokal, Ärztekammer 
für Wien, 1010 Wien, Weih
burggasse 10–12, bis 15.00 

Uhr zulässig.

Selbstverständlich können 
Sie Ihre Stimme auch per
sönlich am Wahltag in der 
Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr 
im zuständigen Wahl lokal, 
Ärztekammer für Wien, 
1010 Wien, Weihburggasse 

10–12, abgeben.

Aufgabe per Post  
oder Übergabe  

an Boten 
zwecks Über
mittlung an die 

Wahl kommissärin 
(bis 18. März 2022, 

15.30 Uhr) oder an die 
Ärztekammer  

(am 19. März 2022 bis 
15.00 Uhr)

Achtung: 
Die letzte Entleerung 
des Postfachs findet 
durch die Post am  
18. März 2022 am  
Vormittag statt! 
Bei Briefwahl per 
Post müssen daher 

die Kuverts  
rechtzeitig zur  
Post gebracht  
werden.

Wahlkuvert in das  
beigelegte Rücksende

kuvert geben.

Anmerkung:  
Das Wahlkuvert und 
das Rückantwort-
kuvert werden nach 
Überprüfen der  
Wählerliste unter 
Aufsicht der Wahl-
kommission ge-
trennt, sodass das 
Wahlgeheimnis 

jedenfalls gewahrt 
bleibt. Danach  

werden die Wahlku-
verts in die Wahlurne 
geworfen und mit 

den Wahlkuverts der 
persönlichen  

Stimmabgabe nach 
Wahlschluss geöffnet 
und ausgezählt.



BEI FRAGEN ZUR WAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE  
RECHTSABTEILUNG DER ÄRZTEKAMMER FÜR WIEN: 

Mag. Claus Penz, 01/515 01 DW 1220, penz@aekwien.at oder 
Dr.in Mag.a Maria Huber, LL.M., 01/515 01 DW 1427, huber@aekwien.at.
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CH
EC

KL
IS

TE FÜR DIE PERSÖNLICHE 
STIMMABGABE

Bitte die zugesandten  
Wahlunterlagen mitnehmen.

Sollten Sie nicht im Besitz der  
zugesandten Wahlunterlagen sein 
oder diese vergessen haben, wird 
Ihnen über Verlangen ein  
Stimmzettel samt Wahlkuvert  
ausgefolgt. 

Bitte beachten Sie, dass bei  
persönlicher Stimmabgabe  
jedenfalls ein gültiger Lichtbild-
ausweis mitzunehmen und  
vorzuweisen ist. 








